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EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der  

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG am Donnerstag, 11. April 2019, 10:00 Uhr, in die 

Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12, 20355 Hamburg, ein.

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlus-
ses, des zusammengefassten Lageberichts des Vorstands zur Gesellschaft und zum 
Konzern, sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

 Die vorgenannten Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung der  

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG am 11. April 2019 ausliegen und mündlich 

erläutert werden, können ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 

im Internet im Bereich Investor Relations unter www.mpc-capital.de/HV eingesehen 

werden. Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 wird entsprechend 

den gesetzlichen Bestimmungen nicht erfolgen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Die Mitglieder des Vorstands 

im Geschäftsjahr 2018 werden für diesen Zeitraum entlastet.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Die Mitglieder des Aufsichts-

rats im Geschäftsjahr 2018 werden für diesen Zeitraum entlastet.

4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschluss-
prüfers für das Geschäftsjahr 2019

 Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:

 Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, wird zum Abschluss- 

prüfer und Konzernabschlussprüfer für das am 31. Dezember 2019 ablaufende  

Geschäftsjahr bestellt. Zugleich wird die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, Hamburg, zum Prüfer für eine prüferische Durchsicht des Halbjahres- 

finanzberichts zum 30. Juni 2019 bestellt, soweit diese erfolgt.
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Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der 

Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig an-

gemeldet und ihre Berechtigung durch einen durch das depotführende Institut in 

deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbe-

sitzes nachgewiesen haben. Für den Nachweis genügt die Textform (§ 126 b BGB). 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der 

Hauptversammlung, d. h. auf Donnerstag, 21. März 2019, 00:00 Uhr Ortszeit am Sitz 

der Gesellschaft, beziehen (Nachweisstichtag) und der Gesellschaft ebenso wie die 

Anmeldung für die Hauptversammlung in Textform unter folgender Adresse, Fax- 

Nummer oder E-Mail-Adresse bis spätestens Donnerstag, 4. April 2019, 24:00 Uhr  

Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, zugehen:

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

c/o UniCredit Bank AG

CBS51CA/GM

80311 München

Deutschland

Fax: +49 (0)89 5400 2519

E-Mail: hauptversammlungen@unicredit.de

Nach Eingang von Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft un-

ter der oben genannten Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse werden den Aktionä-

ren Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der 

Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung 

der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu 

tragen. 

Die Eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für 

die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.

Verfahren für die Stimmabgabe/Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevoll-

mächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Per-

son seiner Wahl ausüben lassen.

Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebunde-

nen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Bitte beachten Sie, dass Vollmachten an die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mit Weisungen versehen sein müssen. Die Stimm-

rechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, das Stimmrecht zu den Tagesordnungs-

punkten ausschließlich gemäß den Weisungen des Aktionärs zu den in der Einberufung 

der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung aus-

zuüben. Den Stimmrechtsvertretern steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eige-

ner Ermessensspielraum zu. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

zur Widerspruchserklärung sowie der Stellung von Anträgen und Fragen ist nicht möglich.
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Auch in allen Fällen einer Bevollmächtigung bedarf es der fristgerechten Anmeldung 

durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten; ferner ist auch in diesen Fällen der Nach-

weis des Anteilsbesitzes des Vollmachtgebers erforderlich. 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder meh-

rere von diesen zurückweisen.

Wenn weder Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen noch diesen gemäß § 135 AktG 

gleichgestellte Personen oder Institutionen bevollmächtigt werden, bedürfen die Ertei-

lung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft der Textform (§ 126 b BGB). Ebenso bedürfen die Erteilung von Weisungen 

an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie der Widerruf oder die Änderung die-

ser Weisungen der Textform (§ 126 b BGB).

Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine nach § 135 AktG 

gleichgestellte Institution oder Person mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen 

wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution 

oder Person möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangt, weil sie gemäß 

§ 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, 

sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzu-

stimmen.

Zum Nachweis der Bevollmächtigung kann die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung 

durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort vorgezeigt werden. Ferner kann der 

Nachweis der Bevollmächtigung auch bereits vor der Hauptversammlung an folgende 

Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48

81241 München

Deutschland

Fax: +49 (0)89 889 690 655

E-Mail: mpc-capital@better-orange.de

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, be-

findet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche nach der oben beschriebe-

nen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird, und steht auch unter  

www.mpc-capital.de/HV zum Download zur Verfügung.

Das persönliche Erscheinen des Aktionärs in der Hauptversammlung gilt für sich ge-

nommen nicht als Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht. Vielmehr hat der Aktionär 

dann auf der Hauptversammlung einen entsprechenden Widerruf in Textform zu er-

klären oder auch bereits vor der Hauptversammlung an die oben genannte Adresse, 

Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu übermitteln. Ein Formular, das für den Widerruf 

einer Vollmacht verwendet werden kann, steht auch unter www.mpc-capital.de/HV  

zum Download zur Verfügung und liegt am Tag der Hauptversammlung am Ver- 

sammlungsort bereit.
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Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung, auch an die Stimmrechts-

vertreter der Gesellschaft, verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre zusam-

men mit der Eintrittskarte, die nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten  

Anmeldung zugeschickt wird, und steht auch unter www.mpc-capital.de/HV zum Down-

load zur Verfügung.

Die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht gegenüber dem Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft sowie die Erteilung, der Widerruf und die Änderung von Weisungen gegen-

über dem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen aus organisatorischen Gründen 

spätestens mit Ablauf des 10. April 2019 bei der oben genannten Adresse, Fax-Nummer 

oder E-Mail-Adresse eingegangen sein; ferner steht dafür am Tag der Hauptversamm-

lung ab 9:00 Uhr bis kurz vor Beginn der Abstimmung die Ein- und Ausgangskontrolle zur 

Hauptversammlung am Versammlungsort zur Verfügung.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und 

Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung (nebst einer etwaigen Begrün-

dung) sowie Wahlvorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern oder von Aufsichtsratsmit-

gliedern (sofern diese Gegenstand der Tagesordnung sind) übersenden. Gegenanträge 

und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an:

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48

81241 München

Deutschland

Fax: +49 (0)89 889 690 666

E-Mail: mpc-capital@better-orange.de

Die Gesellschaft wird alle Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vorstands und des 

Aufsichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und 

Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG einschließlich des Namens des Aktionärs, ggf. ei-

ner Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter  

www.mpc-capital.de/HV zugänglich machen, wenn sie der Gesellschaft mindestens  

14 Tage vor der Versammlung, also spätestens bis zum 27. März 2019, 24:00 Uhr Orts-

zeit am Sitz der Gesellschaft, unter der oben genannten Adresse, Fax-Nr. oder E-Mail- 

Adresse zugehen. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktio-

nären bleiben unberücksichtigt.

Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags und ggf. seiner Be-

gründung kann die Gesellschaft unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzun-

gen absehen. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht 

zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Der Vorstand braucht 

Wahlvorschläge von Aktionären außerdem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn 

diese nicht den Namen der vorgeschlagenen Person, den ausgeübten Beruf und Wohnort 

enthalten.



WWW.MPC-CAPITAL.DE6 

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vor-

ab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung 

finden, wenn sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden.

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu 

den verschiedenen Tagesordnungspunkten bzw. Vorschläge zur Wahl von Abschluss-

prüfern oder von Aufsichtsratsmitgliedern (sofern diese Gegenstand der Tagesord-

nung sind) auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu  

stellen, bleibt davon unberührt.

Informationen zum Datenschutz

Die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG verarbeitet personenbezogene Daten (Name, 

Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien 

und Nummer der Eintrittskarte des Aktionärs sowie gegebenenfalls Name, Vorname, An-

schrift und E-Mail-Adresse des vom jeweiligen Aktionär benannten Aktionärsvertreters) 

auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um Aktionären die Ausübung ihrer 

Rechte im Rahmen der Hauptversammlung der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG 

zu ermöglichen.

Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären im Rahmen der An-

meldung zur Hauptversammlung angegeben wurden, übermittelt die depotführende 

Bank deren personenbezogenen Daten an die Gesellschaft.

Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist für Ihre Teilnahme an der 

Hauptversammlung der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG zwingend erforder-

lich. Für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist die MPC Münchmeyer 

Petersen Capital AG die verantwortliche Stelle; Rechtsgrundlage für die Verarbei-

tung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) Datenschutz-Grundverordnung i.V.m. §§ 118 ff. AktG. Die  

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG speichert Ihre personenbezogenen Daten, solan-

ge es für die Erfüllung der vorstehend genannten Pflichten erforderlich ist.

Der Dienstleister der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, welcher zum Zwecke  

der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt wurde, erhält von der  

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG nur solche personenbezogenen Daten der Ak-

tionäre und ggf. ihrer Aktionärsvertreter, welche für die Ausführung der beauftragten 

Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeitet die Daten ausschließlich nach Weisung 

der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG im Rahmen einer schriftlich vereinbarten Auf-

tragsdatenvereinbarung.

Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- 

und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie 

ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. 
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Diese Rechte können Sie gegenüber der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG unent-

geltlich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

- Datenschutzbeauftragter der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG  -

Julia Dönch, M.A.

Georg-Glock-Straße 8

40474 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 1371 326

E-Mail: julia.doench@bdolegal.de

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach 

Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten ebenfalls unter den zuvor angegebenen 

Kontaktdaten.

Hamburg, im Februar 2019

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

Der Vorstand



ANFAHRT

Mit dem Auto:
A7: Abfahrt Othmarschen, Bahrenfeld oder Schnelsen. Fahren Sie in Richtung  

Zentrum, Stadtteil Hamburg-Mitte.

A1: Aus Lübeck Richtung Hamburg, Abfahrt Hamburg-Horn. Fahren Sie in Richtung Zen-

trum über die Sievekingsallee, Bürgerweide, biegen Sie rechts in die Wallstraße ein und 

fahren Sie die Sechslingspforte bis zum Ende. Von da folgen Sie dann links dem Straßen-

zug „An der Alster“ bis zum Ferdinandstor und fahren dann rechts über die Lombards-

brücke immer geradeaus über Esplanade, Gorch-Fock-Wall bis zum Holstenwall.

Das eigene, gebührenpflichtige Parkhaus „Bei Schuldts Stift Nr. 3“ mit rund 100 Stellplät-

zen hat direkten Zugang zu den Veranstaltungsräumen.

Buslinien:
Von Hamburg-Hauptbahnhof oder Bahnhof Altona aus erreichen Sie die Handwerkskam-

mer Hamburg mit der Buslinie 112 in ca. 9 Minuten. Die Haltestelle heißt „Handwerks-

kammer Hamburg“ und befindet sich direkt vor dem Haupteingang.

U- und S-Bahn:
U2: Bahnstation Messehallen. Benutzen Sie den Ausgang Wallanlagen und gehen Sie an 

den Gerichten vorbei rechts in den Holstenwall. Fußweg ca. 400 m.

MPC Capital AG
WKN A1TNWJ / 
ISIN DE000A1TNWJ4 

Palmaille 67
22767 Hamburg

Tel. +49 (0)40 38022-4200
Fax +49 (0)40 38022-4878  
ir@mpc-capital.com
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